





TARIFVERTRAG


über die Gewährung eines


13. Monatseinkommens  











für die Beschäftigten derGrünBau GmbH,


Unnaerstraße 44, 44145 Dortmund


vom 19.11.2001





Zwischen der





Firma GrünBau GmbH, Unnaerstraße 44


 44145 Dortmund





und der





Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt


Bundesvorstand


Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt a.M.











wird folgender





Tarifvertrag





geschlossen: 
































§ 1


Geltungsbereich








Räumlich:





Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland





Betrieblich:





Die Firma GrünBau GmbH, Unnaerstraße 44,  44145 Dortmund





Persönlich:





Arbeitnehmer und Auszubildende, die eine nach den Bestimmungen des SGB VI - gesetzliche Rentenversicherung - versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. Hiervon ausgenommen sind Angestellte, die unter § 5 Abs. 2 und 3 BetrVG fallen und Angestellte mit einem Aufgabenbereich, der höhere Anforderungen als die höchste tarifliche Entgeltgruppe stellt. Er gilt auch für Beschäftigte, die im Rahmen einer Maßnahme nach dem SGB III oder nach dem Bundessozialhilfegesetz beschäftigt werden.








§ 2


13. Monatseinkommen





Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 30. November des laufenden Kalenderjahres (Stichtag) mindestens zwölf Monate (Bezugsraum) ununterbrochen besteht, haben Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen in Höhe von 400,00 €.





Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am Stichtag noch keine zwölf Monate besteht, haben für jeden vollen Beschäftigungsmonat, den sie bis zum Stichtag ununterbrochen im Betrieb zurückgelegt haben, Anspruch auf ein zwölftel des 13. Monatseinkommens gemäß Absatz 1, wenn das Beschäftigungsverhältnis am Stichtag mindestens sechs Monate ununterbrochen besteht.





Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag endet, haben für jeden vollen Beschäftigungsmonat, den sie seit dem letzten Stichtag ununterbrochen im Betrieb zurückgelegt haben, Anspruch auf ein zwölftel des 13. Monatseinkommens nach Absatz 1, wenn das Beschäftigungsverhältnis im Zeitpunkt des Ausscheidens mindestens sechs Monate ununterbrochen bestanden hat. Ein Anspruch besteht nicht, wenn das Arbeitsverhältnis durch außerordentliche Kündigung des Arbeitgebers beendet wurde oder wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist aus dem nicht einvernehmlich aufgehobenen Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist. Stirbt ein Arbeitnehmer, so ist an denjenigen, der die Bestattungskosten trägt, ein anteiliges 13. Monatseinkommen nach Maßgabe des Satzes 1 zu zahlen.








Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen nach den Absätzen 1 bis 3 haben nur die Arbeitnehmer, die im Bezugszeitraum eine Arbeitsleistung von mindestens 10 Arbeitstagen erbracht haben oder wegen kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfall und / oder krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, die auf einen Arbeitsunfall bei ihrer Tätigkeit zurückzuführen ist, nicht erbringen konnten.





Ruht das Arbeitsverhältnis wegen der Inanspruchnahme des gesetzlichen Erziehungsurlaubes oder wegen der Vereinbarung unbezahlten Urlaubs im Bezugszeitraum, so verringert sich das 13. Monatseinkommen für jeden angefangenen Kalendermonat des Ruhens des Arbeitsverhältnisses um ein Zwölftel; das gilt jedoch nicht für den Monat, in dem die Arbeit wieder aufgenommen wird. Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis während des gesamten Bezugszeitraumes ruht, haben keinen Anspruch; § 3 bleibt unberührt. Satz 1 gilt nicht bei Vereinbarung unbezahlten Urlaubs zum Zweck der betriebsbezogenen beruflichen Fortbildung.








    


§ 3


Ansprüche während des Grundwehr- oder Zivildienstes und nach Wiederaufnahme der Arbeit 





Arbeitnehmer, die am Stichtag (§ 2 Abs. 1 Satz 1) Grundwehr- oder Zivildienst leisten, haben keinen Anspruch auf das 13. Monatseinkommen bzw. den Betrag nach § 5.





Arbeitnehmer, die vor dem zweiten Stichtag nach ihrer Einberufung unverzüglich im Anschluß an den Grundwehr- oder Zivildienst die Arbeit im Betrieb wieder aufgenommen haben und deren Arbeitsverhältnis bis zum zweiten Stichtag ununterbrochen besteht, haben Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen gemäß § 2 Abs. 1. Endet das Arbeitsverhältnis vor dem zweiten Stichtag (Satz 1), so besteht für jeden vollen Monat der Betriebszugehörigkeit seit dem 1. Dezember des Vorjahres Anspruch auf ein Zwölftel des 13. Monatseinkommens. § 2 Abs. 3 Satz 2 findet Anwendung.





Arbeitnehmer die am zweiten Stichtag nach ihrer Einberufung noch Grundwehr- oder Zivildienst leisten und unverzüglich im Anschluß an den Grundwehr- oder Zivildienst die Arbeit im Betrieb wiederaufgenommen haben, haben Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen nach § 2 Abs. 1. Der Anspruch setzt voraus, daß der Arbeitnehmer bis zum Ende des auf den Monat der Wiederaufnahme der Arbeit folgenden Monats das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt hat. § 2 Abs. 3 bleibt unberührt.  





Arbeitnehmer, die vor dem ersten Stichtag nach ihrer Einberufung unverzüglich im Anschluß an den Grundwehr- oder Zivildienst die Arbeit im Betrieb wieder aufgenommen haben und deren Arbeitsverhältnis bis zum Stichtag ununterbrochen besteht, haben Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen nach § 2 Abs. 1. Dieser Anspruch wird für jeden Monat, im welchem der Arbeitnehmer Wehr- oder Zivildienst geleistet hat, um ein Zwölftel gekürzt. Die 


Kürzung erfolgt nicht für den Monat, in dem die Arbeit wieder aufgenommen wird. Endet das Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag, so besteht für jeden vollen Monat seit dem 1. Dezember des Vorjahres, in dem das Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, Anspruch auf ein Zwölftel des 13. Monatseinkommens. § 2 Abs. 3 Satz 2 findet Anwendung.








§ 4


Teilzeitbeschäftigte





Ist die vereinbarte Arbeitszeit geringer als die tarifliche,  so mindert sich das 13. Monatseinkommen im Verhältnis der vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit zur tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit.








§ 5


Auszubildende





Auszubildende haben nach Maßgabe des § 2 Anspruch auf  300,00 €.








§ 6


Maßnahmen-Teilnehmer





Maßnahmen-Teilnehmer haben nach Maßgabe des § 2 Anspruch auf 80 % von 400,00 €.








§ 7


Fälligkeit





Das 13. Monatseinkommen, das zum Stichtag berechnet wird, ist zusammen mit der Zahlung des Entgeltes für den Monat November auszuzahlen; das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. Ausbildungsverhältnisses zu zahlende 13. Monatseinkommen ist zu diesem Zeitpunkt fällig. 





Das 13. Monatseinkommen gemäß § 3 Abs. 3 ist mit dem Entgelt für den Monat, welcher dem Monat der Wiederaufnahme folgt, auszuzahlen.








§ 8


Anrechenbarkeit





Das 13. Monatseinkommen und der Betrag gemäß § 5 können auf betrieblich gewährtes Weihnachtsgeld, 13. Monatseinkommen oder Zahlungen, die diesen Charakter haben, angerechnet werden.

















§ 9


Inkrafttreten und Laufdauer





Dieser Tarifvertrag tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Er ist erstmalig schriftlich kündbar mit einer Frist von drei Monaten zum 30. November 2002. 








Dortmund, den ...........................  








GrünBau GmbH				Industriegewerkschaft 


Unnaer Straße 44				Bauen-Agrar-Umwelt


44145 Dortmund				Olof-Palme-Straße 19


						60423 Frankfurt








................................................		...................................................





................................................		.............................................
